
Das Verwaltungsgericht Lüneburg entschied am 28.03.2025 (4 A 164/23), dass 
Schiedspersonen einen weitreichenden Anspruch auf Erstattung von Sachkosten gegen ihre 
Kommune haben. Gemäß § 12 NSchÄG müssen Kommunen die Kosten für Schiedsämter 
tragen, einschließlich Fahrtkosten von 0,42 €/km, um Ehrenamtliche umfassend von 
Ausgaben freizuhalten.  
 
Wichtige Punkte aus dem Urteil:  
 

• Streitgegenstand: Streitigkeiten über Sachkosten sind öffentlich-rechtliche 
Streitigkeiten nach § 40 VwGO. 

• Umfang der Erstattung: Die Vorschriften sind weit auszulegen, um die 
ehrenamtliche Tätigkeit zu schützen. 

• Fahrtkosten: Die Erstattung der vollen Fahrtkosten (0,42 €/km) zwischen 
Privatwohnung und Amtsraum ist direkt aus dem Niedersächsischen 
Schiedsämtergesetz (NSchÄG) begründet. 

• Ziel: Schiedspersonen sollen nicht auf den Kosten ihrer Tätigkeit sitzen bleiben.  

Das Urteil stärkt die finanzielle Absicherung ehrenamtlicher Schiedspersonen in 
Niedersachsen.  

 
(Fahrt-)Kostenabrechnung der Schiedspersonen 
 
Schiedspersonen dürfen, soweit sie Fahrtkosten in der Kostenrechnung geltend machen 
dürfen (also zum Ortstermin oder zur Zustellung von Schriftstücken – soweit die Kosten nicht 
höher als die der Post liegen), diese mit einem Betrag von 0,42 € / Fahrkilometer ansetzen 
(Beschluss Amtsgericht Lüneburg vom 08.02.2022 - 1 AR 4/21 - juris). 

Kosten der Fahrten der Schiedsperson zwischen Privatwohnung und dem Amtsraum dürfen 
nicht gegenüber den Parteien abgerechnet werden (Beschluss Amtsgericht Lüneburg vom 
08.02.2022 - 1 AR 5/-21 - juris). 

Die Kosten dieser Fahrten sind den Schiedspersonen allerdings durch den Kostenträger (die 
Kommune) mit ebenfalls 0,42 € / Fahrkilometer zu erstatten (Urteil des Verwaltungsgerichts 
Lüneburg - siehe nachstehend).  

Generell gilt für die Kostenerstattungspflicht durch die Kommune gemäß Urteil des 
Verwaltungsgerichts Lüneburg - Urteil vom 28.03.2025 - 4 A 164/23:  

1. Streitigkeiten zwischen Schiedspersonen i.S.d. Schiedsämtergesetzes und ihrer Kommune 
über den Umfang der zu erstattenden Sachkosten sind öffentlich-rechtliche Streitigkeiten 
nichtverfassungsrechtlicher Art i.S.v. § 40 Abs. 1 Satz 1 1. Halbs. VwGO, für die die 
Verwaltungsgerichte zuständig sind. 

2. Die Vorschrift des § 12 NSchÄG, wonach die Kommunen die Sachkosten des Schiedsamtes 
zu tragen haben, ist vor dem Hintergrund, dass Schiedspersonen ihre Aufgaben ehrenamtlich 
ausüben, grundsätzlich weit auszulegen und soll verhindern, dass Schiedspersonen auf 
Kosten ihres Schiedsamtes „sitzen bleiben“, d.h. Schiedspersonen sind von den mir ihrer 
Tätigkeit einhergehenden Sachkosten umfassend freizuhalten. 

3. Schiedspersonen haben unmittelbar aus § 12 NSchÄG einen Anspruch auf Ersatz der vollen 
Fahrtkosten, die ihnen von ihrer Privatwohnung zum und vom Amtsraum entstehen, die mit 
0,42 € / Fahrkilometer jedenfalls nicht überhöht angesetzt sind.  

https://www.google.com/search?q=NSch%C3%84G&client=safari&hs=h4K&sca_esv=51f1ea3ba9abaebf&rls=en&biw=1710&bih=1021&sxsrf=ANbL-n5Pa4zve3_0PNRpGQGvyJd4Jey3uQ%3A1775676160901&ei=AKvWaZXcNr-Vxc8P_JXQiQo&ved=2ahUKEwii3Z3E_d6TAxUlUMMIHVr8N2cQgK4QegQIARAB&uact=5&oq=Verwaltungsgericht+L%C3%BCneburg+durch+Urteil+vom+Urteil+vom+25.03.2025+%E2%80%93+4+A+164%2F23+%E2%80%93+voris&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiXFZlcndhbHR1bmdzZ2VyaWNodCBMw7xuZWJ1cmcgZHVyY2ggVXJ0ZWlsIHZvbSBVcnRlaWwgdm9tIDI1LjAzLjIwMjUg4oCTIDQgQSAxNjQvMjMg4oCTIHZvcmlzSKg_UPMkWKw5cAF4AJABAJgBUKAB0AOqAQE2uAEDyAEA-AEBmAIBoAIGwgIKEAAYsAMY1gQYR5gDAIgGAZAGApIHATGgB5sHsgcAuAcAwgcDMi0xyAcDgAgA&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfAzg3F-HRNSNkzVorWfbeUcjlPwoTk4nfrFMjc4ZBiaBln0mkqNgDhMhcq8IeJc1SY3sVCfEU0svNI3YaKHuLkmZY2WBjd5oFtsOd3cTm4X9HVgJ6rlOglS84NwlpW9GSJqPSrG7YvmYfvTnFUX-v9kf9FmHnkRCtPzgxiOKP8tm5Ueh1dD7x9afexJpSwnl2fJILSFKhYjuWTqA7SNv1IfotzDAoqeKm6GYiXBVssjb8J5eN39nq5Kl_TQpDRRpAPkWVlWeiTTURiLCgQrBRINngKs86T4Te2VRSaopv-0GA&csui=3


4. Die Kommune kann sich für eine Erstattung der Fahrtkosten lediglich nach dem (die 
tatsächlichen Kosten nicht deckenden) Satz gemäß Reisekostenvergütungregelung für 
Landesbeamte nicht auf die Verwaltungsvorschrift zum Schiedsämtergesetz berufen, denn 
Verwaltungsvorschriften sind Vorschriften von der Verwaltung für die Verwaltung und 
grundsätzlich keine Rechtsvorschrift mit Bindungswirkung im Außenverhältnis, d.h. sie können 
gegenüber Gesetzen – wie hier § 12 Abs. 1 NSchÄG – keine Vorrangwirkung entfalten und 
diese insbesondere nicht verdrängen und damit den Anspruch der Schiedsperson auf volle 
Kostenerstattung nicht einschränken.  

5. Fahrtkosten sind – wie andere nicht abrechenbare Sachkosten – im Verhältnis zwischen 
Schiedsperson und Kommune nicht durch den der Schiedsperson zustehenden Anteil an der 
Gebühr abgegolten. 

Die Vorschriften des Landesreisekostengesetzes sind für Schiedspersonen folglich nicht 
anwendbar.  

So hatte auch bereits vorher schon das Oberlandesgericht Celle mit Beschluss vom 
22.05.2024 – 16 VA 3/24 (juris) – entschieden, dass Schiedspersonen für den Ersatz ihrer 
Fahrt- und / oder etwaigen nicht anderweitig realisierbaren Unfallkosten anlässlich einer 
Fahrt als Schiedsperson KEINER vorherigen Dienstreisegenehmigung bedürfen, weil für 
eine Anwendbarkeit der beamtenrechtlichen Reisekostenvorschriften kein Raum ist.  


